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Landkreis Görlitz 
 

 
Vorlage Nr. 
BV/088/2020 

 

Geschäftsbereich 
Landrat 

 

  

  

 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit Status der Sitzung 

Hauptausschuss 04.02.2020 Vorberatung nicht öffentlich 

Kreistag des Landkreises Görlitz 26.02.2020 Entscheidung öffentlich 

 

 
TOP 

 
Bestellung der Mitglieder in den Beirat für Sorbenfragen 
 

 
 
 
 
Bernd Lange 
Landrat 
 

Beschlussvorschlag 

 
 
Der Kreistag bestellt als Mitglieder in den Beirat für Sorbenfragen: 
 
Lutz Jankus 
 
Diana Matiza 
 
Jadwiga Brützke 
 
Karsten Herden. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 

Belastungen im laufenden HH-Jahr Gem. Entschädigungssatzung 
Veranschlagt unter Budget 11.1.1.01.442110 
 

Begründung 
 
Gesetzliche Grundlagen: 
 
 
Hauptsatzung des Landkreises Görlitz  
-  § 7 Bildung und Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse und Beiräte 
 
Zur Wahrung der Belange der im Landkreis lebenden sorbischen Bürger bestellt der Kreistag 
einen Beirat für Sorbenfragen. Der Vorsitzende des Beirates für Sorbenfragen wird aus der 
Mitte seiner Mitglieder gewählt. Neben dem Vorsitzenden des Beirates für Sorbenfragen 
gehören drei weitere Mitglieder dem Beirat an. 
 
 
Satzung zur Wahrung, Förderung und Entwicklung der sorbischen Sporache und Kultur 
-     § 5 Sorbische Angelegenheiten 

 
(1)  Der Kreistag des Landkreises Görlitz bestellt gemäß Hauptsatzung einen Beirat für  
       sorbische Angelegenheiten (Sorbenbeirat) Der Beirat befasst sich mit dem Schutz, der  
       Erhaltung und Pflege der angestammten Heimat und der Identität des sorbischen  
       Volkes. 
       
(2)  Im Sorbenbeirat arbeitet der Beauftragte für sorbische Angelegenheiten des Landkreises  
      korrespondierend mit. 
 
(3) Der Sorbenbeirat erstattet gemeinsam mit dem Beauftragten für sorbische  
      Angelegenheiten dem Kreistag einen Jahresbericht zu sorbischen Angelegenheiten. 
 
(4) Der Sorbenbeirat entscheidet über die Möglichkeit, aus gegebenem Anlass, sachkundige  
      Einwohner beratend an der Arbeit zu beteiligen. 
 
(5)  Der Sorbenbeirat pflegt enge Kontakte zur Domowina und vertritt in diesem  
      Zusammenhang die Interessen der im Kreis lebenden Sorben. 
      Der Sorbenbeirat arbeitet mit dem Kreistag zusammen und unterstützt die Kreisverwaltung              
      bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Der Sorbenbeirat bietet den Gemeinden im sorbischen  
      Siedlungsgebiet fachliche und politische Beratungen an. 
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